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Sachbearbeiter/in:BEE
Dienstgebäude: Im Wallgraben 34

Zimmer:

Telefon:+49|
Telefax: +49 7751

@landkreis-waldshut.de

IhrSchreiben:

IhrZeichen:

Datum: 12.02.2020

Lebensmittelüberwachung
AntragaufAuskunft nach $ 2 Abs. 1 Verbraucherinformationsgesetz(VIG)
AsiaImbiss,Lindenweg7,79780 Stühlingen

aufIhrenAntragvom 31.12.2019ergehtfolgender

Bescheid:

1. IhremAntragaufErteilungeinerAuskunftgem. $ 2 Abs.1 Nr.1 und $ 4 Verbraucherinfor-
mationsgesetzwirdstattgegeben.

2. DieAuskunftwirdzeitnah,frühestensjedochnach Ablaufvon 2 Wochennach der- mit
gleicherPostversandten— Unterrichtungdes betroffenenBetriebsüberdie unterZiffer1
getroffeneEntscheidungerteilt.

3. DieAuskunftwirdgebührenfreierteilt.

Begründung:

I.

Siehaben am 31.12.2019beim LandratsamtWaldshut-Amt fürVeterinärwesenund Lebensmit-
telüberwachung-Informationszugangüberdie beidenletzten lebensmittelrechtlichenBetriebs-
überprüfungenund Beanstandungenim Sinnedes $ 2 Abs. 1 Satz 1 Nr.1Verbraucherinforma-
tionsgesetz(VIG)im BetriebAsia Imbiss beantragt.

Die notwendigen Daten des Antragstellers(IhrepersonenbezogenenDaten) wurden mit

Schreibenvom 31.12.2019an uns übermittelt.Dem betroffenenBetriebwurde mitSchreiben
vom 09.01.2020GelegenheitzurStellungnahmegemäß 8 28 Landesverwaltungsverfahrensge-
setz(LVwVfG)gegeben.

Hausadresse: Öffnungszeiten: Bankverbindung: Bankverbindung Schweiz
LandratsamtWaldshut Montag 8:30 -12:30Uhr (InlandszahlunginFranken)

‚Amtfür Veterinärwesenund Dienstag 8:30 -12:30Uhr,13:30-17:30Uhr         SparkasseHochrhein SparkasseHochrhein-Schweiz
- Lebensmittelüberwachung = Bis18:00Uhr nachTerminvereinbarung IBAN:DE14 6845 2290 0000 000604 IBAN:CH11 8920 20000000 00604

Öffentliches[mWallgraben34 Mittwoch geschlossen
„Parkhaus 79761Waldshut-Tiengen Donnerstag8:30-15:30Uhr(durchgehend) VolksbankHochrhein

Viehmarktplatz Freitag 8:30-12:30Uhr IBAN:DE566849 22000001040006
Telefon+49 7751 860
Telefax+49 7751 861999
post@landkreis-waldshut.de



Die Zuständigkeit des Landratsamtes Waldshut -Amtfür Veterinärwesen und Lebensmiittel-
überwachung-als untere Lebensmittelüberwachungsbehörde undals informationserteilende
Stelle im Sinne des $ 2 Abs. 1 Satz 1 VIG ergibt sich aus $ 2 Abs. 2 VIG, $ 2 Abs. 1 Ausfüh-
rungsgesetz zum Verbraucherinformationsgesetz (AGVIG), 8 38 Abs. 1 und $ 39 Abs. 1 Le-
bensmittel-und Futtermittelgesetzbuch (LFGB) in Verbindung mit den 88 18 Abs. 4 und 19 Abs.
1 des Gesetzes zur Ausführung des Lebensmiittel- und Bedarfsgegenständegesetzes
(AGLMBG;).

Nach 8 2 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 VIG hat jeder Verbraucher gegenüberder informationserteilenden
Stelle nach Maßgabe des VIG einen Rechtsanspruch auffreien Zugangzu allen Daten über
vonihr festgestellte nicht zulässige Abweichungen von Anforderungen des LFGBunddesPro-
duktsicherheitsgesetzes, der auf Grund dieser Gesetze erlassenen Rechtsverordnungen, unmit-
telbar geltender Rechtsakte der Europäischen Gemeinschaft oder der Europäischen Union im
Anwendungsbereich der genannten Gesetze sowie Maßnahmen und Entscheidungen, die im
Zusammenhang mit den in den Buchstaben a bis c genannten Abweichungengetroffen worden
sind.

Ihren Antrag auf Informationszugang nach dem VIG überdie beiden letzten lebensmittelrechtli-
chen Betriebsüberprüfungen und Beanstandungen sehenwir in diesem Zusammenhang.Diese
Voraussetzungenliegen somit vor.

Ihr Antrag auf Informationen unterliegt keinem Ausschluss- und Beschränkungsgrund nach 8 3
VIG. Es liegt auch kein Ablehnungsgrund nach 8 4 Abs. 3 bis 5 VIG vor. Ihr Antrag ist hinrei-
chend bestimmt undlässt erkennen, auf welche Informationener gerichtet ist ($ 4 Abs. 1 VIG).
Daherist Ihrem Antrag stattzugeben.

Wir weisen darauf hin, dass gemäß $ 5 Abs. 4 VIG Widerspruch und Anfechtungsklage in den
in8& 2 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 VIG genannten Fällen keine aufschiebende Wirkung haben. Nach
Satz 2 darf der Informationszugangerst erfolgen, wenn die Entscheidung dem oderderDritten
bekannt gegeben wordenist und diesen ein ausreichender Zeitraum zur Einlegung von Rechts-
behelfen, der 14 Tage nicht überschreiten soll, eingeräumt wordenist. Auf Nachfrage desDrit-
ten ist diesem nach $ 5 Abs. 2 Satz 4 VIG Name und Anschrift des Antragstellers offen zu le-
gen.

Im vorliegenden Verfahren waren BelangeDritter von dem Antrag auf Informationszugang be-
troffen. Deshalb wurde den betroffenen Dritten Gelegenheit gegeben, gemäß $ 5 Abs. 1 VIG, &
28 LVwVfG Stellung zu nehmen. Entsprechend 8 5 Abs. 2 Satz 3 VIG und 8 41 Abs. 1 LVwVfG
ist die Entscheidung über den Antrag dem Antragsteller und auch den Dritten bekannt zu ge-
ben, weshalb jedem eine Ausfertigung dieses Bescheides zugestellt wird.

Die informationspflichtige Stelle kann den Informationszugang durch Auskunftserteilung, Ge-
währung von Akteneinsicht oder in sonstiger Weise eröffnen (8 6 Abs. 1 VIG). Der Informations-
zugang wird Ihnen durch die Übersendung eines Aktenvermerks nach einem Zeitraum von 14

Tagen (nach Zustellung der Verfügung) gewährt.

Die Beantwortung Ihres Antrages erfolgt aus datenschutzrechtlichen Gründenpostalisch.

Gemäß $ 7 Abs. 1 Satz 2 VIG ergeht die Entscheidung kostenfrei, da der Verwaltungsaufwand
im vorliegendenFall unter 1.000 Euroliegt.

Hinweis:
Die VIG-Auskunft dient zu Ihrem privaten Gebrauch. Die weitere Verwendung erhaltenerInfor-
mationen durch die Verbraucherin und den Verbraucher wird durch das VIG nicht geregelt. Eine
Weiterverwendung bzw. Weitergabe der Informationen erfolgt daher in eigener Verantwortung,
wobeiSie das geltende Recht zu beachten haben.



Im Hinblick auf die mit der Informationsplattform „Topf-Secret“ verbundene kontroverse Diskus-
sion können wir Sie nur vorsorglich darauf hinweisen, dass Sie, wie bei allen Meinungsäuße-
rungen überDritte, von diesen rechtlich auf Unterlassung in Anspruch genommenwerdenkön-
nen. Die Beantwortung der Rechtsfrage, ob derartige Ansprüche im Einzelfall gerechtfertigt
sind, liegt nicht im Aufgabenbereich der Verwaltung und ist daher auch nicht Gegenstand der
vorliegenden behördlichen Auskunft. Im Rechtsverhältnis zwischen denBeteiligtenliegt die
rechtsverbindliche Klärung solcher Rechtsfragen bei den zuständigen Gerichten.

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegendiesen Bescheid könnenSie innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch
beim Landratsamt Waldshut einlegen.
Hinweis:

Die Einlegung des Widerspruchs auf elektronischem Wegeist nur nach $ 3a Abs. 2 Verwal-
tungsverfahrensgesetz mit qualifizierter elektronischer Signatur nach den elDAS-Verordnungen
unter post(at)landkreis-waldshut.de möglich. Eine einfache E-Mail genügtnicht.

Mit freundlichen Grüßen

 


